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Status : - Member - Alternate

Artikel III-140 (ex-Artikel 155)

(1) Zur Erreichung der Ziele des [Artikel III-139 (ex-154)] geht die Union wie folgt vor:

a) Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Prioritäten und die Grundzüge

der im Bereich der transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen erfasst werden;

in diesen Leitlinien werden Vorhaben von gemeinsamem Interesse ausgewiesen;

b) sie führt jede Aktion durch, die sich gegebenenfalls als notwendig erweist, um die

Interoperabilität der Netze zu gewährleisten, insbesondere im Bereich der Harmonisierung der

technischen Normen;

c) sie kann von den Mitgliedstaaten unterstützte Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die im

Rahmen der Leitlinien gemäß Buchstabe a ausgewiesen sind, insbesondere in Form von

Durchführbarkeitsstudien, Anleihebürgschaften oder Zinszuschüssen unterstützen; die Union

kann auch über den Kohäsionsfonds zu spezifischen Verkehrsinfrastrukturvorhaben in den

Mitgliedstaaten finanziell beitragen.

Die Union berücksichtigt bei ihren Maßnahmen die potenzielle wirtschaftliche, soziale und

ökologische Lebensfähigkeit der Vorhaben.

(2) ...

(3) ...

(4) ...

Explanation (if any) :

Anpassung an Artikel I-3 Absatz 3.
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